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Kreis Lippe 
 
90 Einladung Zur Versammlung der Jagdgenos-

senschaft Heidenoldendorf 
 
Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Heidenolden-
dorf wird hiermit eingeladen. 
 
Sie findet statt am 01.04.2014 um 20:00 Uhr in der Gast-
stätte Obernkrug,  
Am Heidenbach 8, 32758 Detmold. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzen-
den 

2. Genehmigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung vom 04.03.2010 

3. Bericht des Kassenführers 
4. Bericht des Kassenprüfers 
5. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassen-

führers 
6. Verwendung des Jagdpachtgeldes 2014/2015 

(Haushaltsplan) 
7. Wahl des Jagdvorstandes (Vorsitzender und 2 

Beisitzer) und deren Vertreter  
8. Wahl des Kassenführers und dessen Vertreters 
9. Wahl des Schriftführers und dessen Vertreters 
10. Wahl des Kassenprüfers und dessen Vertreters 
11. Verschiedenes 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
91 Bekanntmachung über die Offenlegung des 

Liegenschaftskatasters 
 
Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Katasternach-
weis in der Stadt Schieder-Schwalenberg 
 

in allen Gemarkungen 
 
hinsichtlich der im Liegenschaftskataster geführten Liegen-
schaftsangaben (hier: Angaben zu Hausnummern und La-
gebezeichnungen), der Angaben zur Nutzung und der An-
gaben zur charakteristischen Topografie durch einen groß-
räumig angelegten Feldvergleich aktualisiert worden ist.  
 
Gem. dem Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG 
NRW) vom 01.03.2005 (GV.NRW.2005 S.174) in Verbin-
dung mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Landesvermessung und  das Liegenschaftskatas-
ter (DVOzVermKatG NRW) vom 25.10. 2006 
(GV.NRW.2006 S. 462) in der z. Zt. gültigen Fassung wird 
das aktualisierte Liegenschaftskataster anstelle einer be-
sonderen Mitteilung durch Offenlegung des ALKIS® - Amt-
liches Liegenschaftskataster-Informationssystem, sowie 
aller weiteren Fortführungsunterlagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in den Diensträumen des Fachbereichs 5 - Geoinformation, 
Kataster, Immobilienbewertung -  
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 751, bekannt gegeben. 
 

in der Zeit vom   18.03.2014     bis   15.04.2014 
 
von montags bis freitags 

von 7:30 Uhr – 12:00 Uhr 
 
sowie donnerstags zusätzlich 

von 13:30 Uhr – 16:00 Uhr. 
 
Durch Nachweis eines berechtigten Interesses dürfen die 
Unterlagen eingesehen werden. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
 
Gegen die übernommenen Liegenschaftsangaben im Lie-
genschaftskataster steht Eigentümern und Erbbauberech-
tigten spätestens bis einen Monat nach Ablauf der Offenle-
gungsfrist die Möglichkeit der Klage zu. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 32423 Minden, 
Königswall 8, schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts zu erklären. Daneben besteht auch die Mög-
lichkeit, die Klage in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und den Finanzgerichten im Lande NRW 
– ERVVO VG/FG – vom 7.11.2012 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt , S. 548) zu erheben. Wird die Klage schriftlich 
erhoben, so sollen ihr mindestens 2 Abschriften beigefügt 
werden. 
 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtig-
ten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ihnen 
zugerechnet werden. 
 
Mit Ablauf der Offenlegungsfrist tritt das aktualisierte Lie-
genschaftskataster an die Stelle des bisherigen Katasters. 
 
Detmold, 25.02.2014 
 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
Dr. –Ing. Ostrau 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Stadt Bad Salzuflen  
 
92 129. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Bad Salzuflen „Konzentrationszonen 
für Windenergieanlagen im gesamten Stadtge-
biet“ 

 
1. Aufhebung des Änderungsbeschlusses vom 

16.04.2013 
2. Neuer Änderungsbeschluss 
 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 18.02.2014 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Aufhebung des Änderungsbeschlusses vom 16.04.2013 
Die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 129. Än-
derung des Flächennutzungsplanes zur Darstellung von 
Flächen für die Windenergienutzung – „Konzentrationszo-
nen für Windenergieanlagen“ im gesamten Stadtgebiet 
vom 16.04.2013 wird beschlossen.  
 
2. Änderungsbeschluss 
Um im Stadtgebiet Konzentrationszonen für Windenergie-
anlagen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) fortzuschreiben, wird die Durchführung der 129. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Sal-
zuflen „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen im 
gesamten Stadtgebiet“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen. Mit der Fest-
legung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
ist der Ausschluss der nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privi-
legierten Windenergieanlagen im übrigen Stadtgebiet ver-
bunden. 
 
Der Geltungsbereich geht aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan (siehe Anlage) hervor und um-
fasst das gesamte Stadtgebiet. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 27.2.2014 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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93 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 0149V 

„Erweiterung Ostertor Galerie“, Ortsteil Bad 
Salzuflen - Beschluss der öffentlichen Ausle-
gung - 

 
Beschluss des Planungs- und 

Stadtentwicklungsausschusses vom 18.02.2014: 
 
1. „Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrach-

ten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden 
zur Kenntnis genommen. Deren Berücksichtigung bzw. 
Aufnahme in den Bebauungsplanentwurf gemäß der 
durchgeführten Abwägung wird zugestimmt. 

 
2. Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-

nes Nr. 0149V "Erweiterung Ostertor Galerie", Ortsteil 
Bad Salzuflen mit der zugehörigen Begründung in der 
Fassung vom 31.01.2014 wird zugestimmt.  
Der Entwurf zum Bebauungsplan ist gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.“ 

 
Die öffentliche Auslegung für den o.g. Bebauungsplan wird 
in der Zeit vom  
 

18.03.2014 – 17.04.2014 
 
während der Öffnungszeiten 
 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer eines Monats öffentlich 
aus. Folgende umweltbezogene Informationen sind verfüg-
bar: Eine Artenschutzprüfung mit Aussagen zum Themen-
feld Schutzgut Tiere und Schutzgut Pflanzen in Bezug auf 
das Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten und 
deren im Plangebiet befindlichen Lebensraumpotential; 
zum Schutzgut Mensch eine schalltechnische Untersu-
chung über die Auswirkungen der Lärmbelastung durch die 
geplanten gastronomischen Nutzungen und aktive Schall-
schutzmaßnahmen zur Vermeidung erheblicher Beein-
trächtigungen; zum Schutzgut Kultur- und sonstige Sach-
güter eine Betrachtung der Erhaltungsfähigkeit des zur Er-
haltung festgesetzten Gebäudes Osterstraße 50. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter www.bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
 
 
 
 

 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 0149V "Erwei-
terung Ostertor Galerie", Ortsteil Bad Salzuflen, wird im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. 
Auf eine Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB 
wird daher verzichtet. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage beigefügten 
Übersichtsplan grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.02.2014 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 141 
 

 

 

Stadt Detmold 
 
94 Versteigerung von Fundsachen 
 
Die gefundenen und vom Eigentümer nicht abgeholten 
Fundsachen werden 
 

am Samstag, 05.04.2014 
ab 09.00 Uhr 

 
in der Bürgerberatung der Stadt Detmold, Graben-  str. 1 
meistbietend öffentlich versteigert. 
Im Anschluss findet im Innenhof die Versteigerung der  
Fundfahrräder statt.   
 
Die Fundsachen wurden mehr als 6 Monate im Fundbüro 
aufbewahrt. Die Finder werden hiermit aufgefordert -soweit 
noch nicht geschehen- bis zum 25.03.2014 ihre Rechte aus 
Fundmeldungen geltend zu machen. 
 
STADT DETMOLD 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
95 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung 
Ortsteil:   Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Pinselkamp, Orbker 

Straße und Werre 
 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 13.02.2014 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung 
Ortsteil:   Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Pinselkamp, Orbker 

Straße und Werre 
 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung im Fachbereich 6, Stadtent-
wicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Hin-
tergebäude, Rosental 21, zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. 
 
 
 

 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- u. Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bauge-
setzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 24.02.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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96 Einladung zur 39. öffentlichen/nicht öffentli-

chen Sitzung des Rates 
 

EINLADUNG 
 
zur 39. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Rates am 
Donnerstag, 20.03.2014, 17:00 Uhr, Stadthalle Detmold, 
Schlossplatz 7, 32756 Detmold, großer Festsaal 
 

Tagesordnung 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-
ge und Anfragen der Politik, Informationen der Ver-
waltung 

  
1.1 Schreiben des Herrn B. v. 18.02.2014 

"Anträge auf Entfernung der Bäume entlang des 
Sparkassengebäudes und Bepflanzung des Rosen-
tals"  
-Schreiben ist beigefügt 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 38. öffent-
liche Sitzung vom 13.02.2014 

  

3 Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gre-
mien 

  

4 Wiederwahl einer Schiedsperson 
Vorlage: Fb 3/022/2014 

  

5 Satzungsangelegenheiten (ohne Baurecht) 
  
5.1 Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-

len 
Vorlage: Fb 3/025/2014 

  
5.2 Änderung des Landeswassergesetzes NRW; An-

passung diverser Satzungen an aktuelles Recht 
Vorlage: Fb 5/037/2014 

  

6 Bebauungspläne und sonstiges Baurecht 
  
6.1 Flächennutzungsplanänderung Nr. 13 "Gewerbliche 

Bauflächen Peterskamp" 
Ortsteile: Nienhagen, Niewald, Jerxen-Orbke 
Änderungsbeschluss 
Vorlage: Fb 6/055/2014 

  

7 Ausweitung Anrufsammeltaxiverkehr 
Vorlage: VV/027/2014 

  

8 Medienentwicklungsplan 2015 – 2019 
Vorlage: Fb 2/031/2014 

  
9 Gemeinwesenarbeit im Haus der Kirche Herber-

hausen  
hier: Verlängerung des Vertrags zwischen der Stadt 
Detmold und der Ev.-ref. Kirchengemeinde Det-
mold-Ost sowie der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Detmold 
Vorlage: Fb 2/034/2014 

 
10 

 
Erhöhung des jährlichen Aufwendungsersatzes für 
die Unterbringung von Fundtieren durch das Tier-
heim Detmold 
Vorlage: Fb 3/024/2014 

  

11 Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten nach § 18 Kor-
ruptionsbekämpfungsgesetz NRW 
Vorlage: VV/048/2014 

  

12 Befristete Verlängerung der Tätigkeit der Klima-
schutzmanagerin  
Anschlussförderung zur Umsetzung weiterer Maß-
nahmen aus dem Klimaschutzkonzept 
Vorlage: Fb 6/050/2014 

  

13 Offene Ganztagsschule im Primarbereich 
  
13.1 Offene Ganztagsschule im Primarbereich  

Freiligrathschule - Erweiterung auf 4 Gruppen 
Vorlage: Fb 2/056/2014 

  
13.2 Offene Ganztagsschule im Primarbereich  

Hasselbachschule - Erweiterung auf 4 Gruppen 
Vorlage: Fb 2/057/2014 

  
13.3 Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

Regenbogenschule, Standort Remmighausen - Er-
weiterung auf 3 Gruppen 
Vorlage: Fb 2/058/2014 

  
13.4 Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

- Bildungshaus Weerth-Schule - Erweiterung auf 14 
Gruppen 
- Übergabe der Trägerschaft für die Offene Ganz-
tagsschule Bildungshaus Weerth-Schule an die 
Fürstin-Pauline-Stiftung 
Vorlage: Fb 2/060/2014 

  

14 Schulsozialarbeit in Detmold 
Vorlage: Fb 2/066/2014 

  

15 Optimierung der Zielstruktur der Westfalen Weser 
Energie-Gruppe (kurz WWE-Gruppe) 
Unmittelbare Beteiligung einer Kommune (NRW) 
Vorlage: Fb 1/052/2014 

  

16 Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
v. 25.02.2014 
"Antrag zum Thema Heizpilze"  
-Schreiben ist beigefügt 

  

17 Verschiedenes 
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B. NICHT ÖFFENTLICHE SITZUNG 
  

1 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, Vorschlä-
ge und Anfragen der Politik, Informationen der Ver-
waltung 

  

2 Genehmigung der Niederschrift über die 38. nicht 
öffentliche Sitzung vom 13.02.2014 

  

3 Neuvergabe des Konzessionsvertrages im Bereich 
Wasser 
Vorlage: Fb 1/021/2014 

  

4 Bestellung eines stellvertretenden Leiters der Frei-
willigen Feuerwehr Detmold 
Vorlage: Fb 3/077/2014 

  

5 Verschiedenes 
 
 
Rainer Heller 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
97 Herstellung von betriebsfertigen Abwasserlei-

tungen 
 
Gem. § 5 Absatz 1 der Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage -Entwässerungssatzung- der Stadt Horn-Bad 
Meinberg vom 20. Juni 1991 (Kreisblatt Lippe vom 
10.07.1991, Seite 441 - 448) in der Fassung der „Euro-
Anpassungs-Satzung“ zur Satzung über die Entwässerung 
der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Ab-
wasseranlage - Entwässerungssatzung - der Stadt Horn-
Bad Meinberg vom 09. November 2001 (Kreisblatt Lippe 
vom 26.11.2001, Seiten 810-818) wird bekannt gemacht, 
dass nachstehende Straßen, Straßenabschnitte bzw. Orts-
lagen mit betriebsfertigen Abwasserleitungen versehen 
worden sind: 
 
Stadtteil Horn  : 
 
In der nachfolgenden Straße wurde ein Schmutzwasser- 
und Regenwasserkanal zum Anschluss der erschließungs-
fähigen Grundstücke an das öffentliche Kanalisationssys-
tem verlegt.  
 
Isermannstraße: 
 
Beginnend von Gemarkung Horn, Flur 16, Flurstück 627 
bis Gemarkung Horn, Flur 16, Flurstück 640 mit zugehöri-
gem Regenrückhaltebecken an der Ecke Feldrain Leopold-
staler Straße. 
 
Die Eigentümer von bebauten Grundstücken an o.a. Stra-
ßen, Straßenabschnitten bzw. Ortslagen werden hiermit 
aufgefordert, gem. § 5 Absatz 5 der Entwässerungssatzung 
innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ihre Grundstücke an die öffentliche Ab-
wasseranlage anzuschließen. Die Anschlussnehmer sind 
gem. § 6 Absatz 1 der Entwässerungssatzung verpflichtet, 
sämtliche auf den Grundstücken anfallende Abwässer - mit 
Ausnahme der in § 4 der Entwässerungssatzung aufge-
führten Abwässer - in die öffentliche Abwasseranlage nach 
den Bestimmungen der Entwässerungssatzung einzuleiten. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass derjenige 
ordnungswidrig handelt, der sein Grundstück nicht oder 
nicht rechtzeitig an die öffentliche Abwasseranlage an-
schließt oder das anfallende Abwasser nicht oder nicht 
vollständig einleitet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. 
 
Die Anschlussnehmer haben des weiteren gem. § 9 Absatz 
7 der Entwässerungssatzung auf ihre Kosten binnen 8 Wo-
chen nach dem Anschluss alle bestehenden oberirdischen 
und unterirdischen Abwassereinrichtungen, insbesondere 
Gruben, Schlammfänge, Sickeranlagen, alte Kanäle, so-
weit sie nicht Bestandteil der neuen Anlage geworden sind, 
außer Betrieb zu setzen, zu entleeren und zu reinigen. 
Vorhandene Rückstände in den Klär- und Fäkaliengruben 
dürfen hierbei nicht in das öffentliche Abwassernetz einge-
leitet werden. Gruben können, wenn der bauliche Zustand 
noch gut ist, als Sammelbehälter für Niederschlagswasser 
weiter benutzt werden. 
 
 
 
 

 
Gem. § 8 der Entwässerungssatzung ist der Anschluss 
mindestens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten bei der 
Stadt - Stadtwerke - schriftlich anzuzeigen. Ohne Mitteilung 
der Stadtwerke, ob der Anschluss wie angezeigt hergestellt 
werden kann, darf mit dem Bau von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen nicht begonnen werden und dürfen Abwäs-
ser nicht in die Abwasseranlage eingeleitet werden. 
Horn-Bad Meinberg, den 21.02.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
- Stadtwerke – 
 
 
W. Jüdith 
Die Betriebsleitung 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
98 Ersatzbestimmung eines Vertreters gemäß § 

45 Kommunalwahlgesetz für den Rat der Stadt 
Horn-Bad Meinberg 

 
Das Ratsmitglied Herr Gerhard Schmid (BürgerBündnis) ist 
am 08.02.2014 verstorben. 
 
Hiermit stelle ich gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz fest, 
dass Herr Wilfried Wächter, Vahlhausener Straße 12, 
32805 Horn-Bad Meinberg, mit Wirkung vom 03.03.2014 in 
den Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg nachrückt. 
 
Gemäß § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes erfolgt 
hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 03.03.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Gemeinde Kalletal 
 
99 Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung 

2. Änderung der  öffentlich-rechtlichen Verein-
barung zur gemeinsamen Wahrnehmung der 
Aufgaben der Volkshochschule vom 
01.09.1991 

 
Die 2. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volks-
hochschule vom 01.09.1991 sowie die Genehmigung des 
Landrates des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde vom 07.02.2014 wurden in der Ausgabe des 
Kreisblattes – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städ-
te und Gemeinden – vom 25.02.2014 (Ausgabe Nr. 8) ge-
mäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 
621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Auf diese Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
Satz 2 GkG i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Ge-
meinde Kalletal hingewiesen. 
 
Kalletal, den 26.02.2014 
 
 
Andreas Karger 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
100 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo gemäß § 

34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) 
„Lüttfeld“ vom 26. Februar 2014 

 
Aufgrund des § 34 in Verbindung mit § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fas-
sung in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeor-
dung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der 
zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Alten Hanse-
stadt Lemgo in seiner Sitzung am 24.02.2014 folgende 
Satzung über die Einbeziehung von einzelnen Außenbe-
reichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
beschlossen: 
 
Ortsteil:    Kernstadt Lemgo  
Satzungsgebiet:   im Bereich der Straße  
    „Lüttfeld" 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 Gesetz vom 
23.10.2012 (GV. NRW S. 474) 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 ( BGBl. I S. 
1509) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 
- PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 i S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBI. I S. 1509) 
 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
bauordnung - BauO NRW -) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 
256) , zuletzt geändert durch Gesetz  v. 22.12.2011 (GV. 
NRW. S. 729) 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 7 des Geset-
zes vom 21.01.2013 (BGBI.I S.95)  
 
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwick-
lung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 
568), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
16.03.2010 (GV. NRW. S. 185) 
 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz – LWG -) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S.926) zuletzt geän-
dert durch Art. 3 UmweltÄndG vom 16.03.2010 (GV. NRW. 
S. 185) 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG -) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
21.01.2013 (BGBI.I S. 95) 
 
 

 
§ 1 

 
Geltungsbereich 

 
Die Grenzen des Satzungsbereiches sind in der Planzeich-
nung festgesetzt.  
 
Teile der Flurstücke 152, 153, 295 und 63 der Flur 59 der 
Gemarkung Lemgo bilden das Satzungsgebiet in einer 
Größe von 0,59 ha. 
 

§ 2 
 

Bestandteile 
 
Die Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Ergän-
zungssatzung) besteht aus dem Lageplan mit zeichneri-
schen Festsetzungen und dem Textteil der Satzung. Eine 
Begründung ist beigefügt.  
 

§ 3 
 

Textliche Festsetzungen 
 
1. Maß der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1BauGB 
 
1.1 GRZ 
 
Gemäß § 16 (3) Nr. 1 BauNVO i.V.m. § 17 (1) BauNVO 
wird eine Grundflächenzahl von 0,4 im Satzungsgebiet 
festgesetzt 
 
1.2 Geschossigkeit 
 
Gemäß § 16 (2) Nr. 3 BauNVO werden maximal zwei Voll-
geschosse im Satzungsgebiet festgesetzt.  
 
1.3 Höhe der baulichen Anlagen 
 
Gemäß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO in Verbindung mit § 18 
BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen im gesamten 
Satzungsgebiet mit maximal 9,00 m Firsthöhe festgesetzt. 
Die Ermittlung der festgesetzten Gebäudehöhe erfolgt vom 
definierten Bezugspunkt aus. Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO 
wird festgesetzt: 
Als Bezugswert für die Ermittlung der Gebäudehöhen wird 
jeweils der rechnerische Mittelwert der beiden nächstgele-
genen im Satzungsgebiet angegebenen NN-Höhen festge-
setzt. 
 
2. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 
BauGB) 
 
Gemäß § 23 BauNVO ist die überbaubare Grundstücksflä-
che durch Baugrenzen festgesetzt. 
 
3. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 
(1) Nr. 4 BauGB) 
 
Garagen, Stellplätze sowie überdachte Stellplätze (Car-
ports) gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen 
gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
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4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen (§ 9 (1) Nr. 6 
BauGB) 
 
Die Höchstzulässige Zahl der Wohnungen wird für das 
Satzungsgebiet auf eine Wohnung je 300 qm Grundstücks-
fläche festgesetzt. 
 
5. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 
 
Die Planstraße wird als öffentliche Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt. 
 
6. Gestaltung (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW) 
 
6.1 Die Hauptfirstrichtung der baulichen Anlagen wird fest-
gesetzt. Diese ist der zeichnerischen Darstellung der Sat-
zung zu entnehmen. 
 
6.2 Im Satzungsgebiet sind ausschließlich Satteldächer zu-
lässig. 
 
6.3 Einfriedungen als bauliche Anlagen sind an den Ver-
kehrsflächen bis zu einer Höhe von 0,70 m zulässig. 
 

§ 4 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 34 (6) in Verbindung mit § 10 
(3) BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Hinweise 

 
Das Vorhaben liegt weniger als 200 m von der Trinkwas-
serförderung "Braker Wiesen" der Stadtwerke Lemgo 
GmbH entfernt. Obwohl für diese Trinkwassergewinnung 
kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen werden konnte, 
sind an Bauvorhaben in Wassergewinnungsgebieten wei-
tergehende Anforderungen vorgesehen. Hierzu wird spezi-
ell auf die Vorgaben der Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiSt-
Wag -gilt auch für Wassergewinnungsgebiete!) sowie das 
ATV-DVGW Arbeitsblatt A 142 Abwasserkanäle und -
Ieitungen in Wassergewinnungsgebieten verwiesen. 
Obwohl die Nutzung alternativer Energien ausdrücklich 
empfohlen wird, wird darauf hingewiesen, dass die Nut-
zung von Erdwärme in diesen Bereich verboten ist. Von der 
Lagerung wassergefährdender Stoffe (ÖIIagerung) sollte 
abgesehen werden. 
(ergänzt lt. Ratsbeschluss vom: 24.02.2014 ) 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die vorstehende 
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo gemäß § 34 Absatz 
4 Nr. 3 BauGB (Ergänzungssatzung) „Lüttfeld“ vom 
26.02.2014 öffentlich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung der Alten 
Hansestadt Lemgo gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB (Er-
gänzungssatzung) „Lüttfeld“ in Kraft. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
Die Satzung wird vom Tage dieser Bekanntmachung an in 
der Abteilung Stadtplanung der Alten Hansestadt Lemgo, 
Heustr. 36 - 38, während der allgemeinen Dienststunden 
auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 

 
Hinweise: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Bebauungsplansatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lemgo vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 26.02.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
____________________ 
(Dr. Austermann) 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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101 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 61 27 
01.11 „Bruchweg/Elektrofachmarkt“ vom 26. 
Februar 2014 

 
Aufgrund der §§ 12 und 13a in Verbindung mit § 10 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit 
geltenden Fassung in Verbindung mit den  
§§ 7 und 41 der Gemeindeordung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung 
am 24.02.2014  folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 27 01.11 “Bruchweg/Elektrofachmarkt“ liegt in-
nerhalb der Gemarkung Lemgo, Flur 6, und umfasst die 
Flurstücke 255, 408 und 443. Er wird wie folgt begrenzt  
- im Westen durch den Bruchweg (B 238),  
- im Norden durch die nördliche Grenze der Flurstü-
 cke Nr. 255 und 408, Flur 6,  
- im Osten durch die östliche Grenze der Flurstücke 
 Nr. 255 und 443, Flur 6, 
- im Süden durch die Bismarckstraße (B238).  
Für die genauen Grenzen sind die Grenzeintragungen im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan verbindlich. 
 
Die Vorhabenträgerin, die Amandla Post Project Lemgo 
GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 1, 59423 Unna, ist bereit und 
in der Lage, auf der Grundlage eines von ihr beauftragten, 
entwickelten und mit der Stadt Lemgo abgestimmten Pla-
nes (Vorhaben- und Erschließungsplan) das Vorhaben und 
die Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Die Durch-
führung wird im Einzelnen im Durchführungsvertrag gere-
gelt, der zwischen der Vorhabenträgerin und der Stadt 
Lemgo abgeschlossen wird. 
 

§ 2 
Bestandteile des vorhabenbezogenen Bebauungs- 

planes 
 
Der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan “Bruchweg/Elektrofachmarkt“ liegen als Bestandteile 
zugrunde: 

• Bebauungsplan (städtebaulicher Plan) mit Zei-
chenerklärung,  

• textliche Festsetzungen mit Angabe der Rechts-
grundlagen, 

• Vorhaben- und Erschließungsplan. 
 
Der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan “ Bruchweg/Elektrofachmarkt“ sind gemäß § 2a 
BauGB beigefügt: 

• die Begründung zum Bebauungsplan.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird gemäß § 13a 
BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.  
 
Weitere Anlagen zur Begründung: 

• Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c 
UVPG, Wolters Partner, Juni 2013 

• Immissionsschutz-Gutachten, Uppenkamp und 
Partner, 15.11.2013  

• Altlastenuntersuchung, Kühn Geoconsulting 
GmbH, März bis Juni 2013  

• Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben Fach-
marktzentrum Alte Post in Lemgo, Brilon Bondzio 
Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
mbH, 19.11.2013  

• Einzelhandelsgutachten:  
- Städtebauliche und raumordnerische Verträg-
lichkeitsanalyse für die Ansiedlung eines Fach-
marktzentrums auf dem Postgelände in Lemgo, 
Stadt+Handel, 6.5.2013 
- dto, Ergänzung Warengruppe Bekleidung, 
Stadt+Handel, 13.11.2013 
- Gutachterliche Stellungnahme zur Ansiedlung 
eines Fachmarktzentrums auf dem ehemaligen 
Postgelände in der Alten Hansestadt Lemgo, CI-
MA, 27.6.2013 

 
§ 3 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
“Bruchweg/Elektrofachmarkt“ tritt gemäß § 12 in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in 
Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die vorstehende 
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 61 27 01.11 „Bruch-
weg/Elektrofachmarkt“ vom 26.02.2014 öffentlich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Bruchweg/Elektrofachmarkt“ in 
Kraft. 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Bruch-
weg/Elektrofachmarkt“ wird vom Tage dieser Bekanntma-
chung an in der Abteilung Stadtplanung der Alten Hanse-
stadt Lemgo, Heustr. 36 - 38, während der allgemeinen 
Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. 
 
Hinweise: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  
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2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Bebauungsplansatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 26.02.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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102 3. Änderung der Ordnungsbehördlichen Ver-

ordnung zur Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Al-
ten Hansestadt Lemgo vom 15. März 2005 

 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV NW S. 528) in der z. Z. geltenden Fas-
sung und der §§ 7, 9 und 10 des Gesetzes zum Schutz vor 
Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelt-
einwirkungen (Landes-Immissionsschutzgesetz – LlmschG) 
vom 18. März 1975 (GV NW S. 232) i. d. z. Z. geltenden 
Fassung, wird von der Stadt Lemgo als örtliche Ordnungs-
behörde gemäß Beschluss des Rates vom 24.02.2014 für 
das Gebiet der Stadt Lemgo folgende Änderung der Ord-
nungsbehördlichen Verordnung vom 15. März 2005 erlas-
sen:        
 
Der § 9 „Lärmbekämpfung“ der Verordnung erhält folgende 
neue Fassung: 
 

§ 9 
Lärmbekämpfung 

 
(1) Vor Krankenhäusern, Alten- und Altenpflegeheimen, vor 

Kirchen während des Gottesdienstes sind laute Spiele 
und anderer vermeidbarer Lärm verboten. 

 
(2) Vom Verbot von Betätigungen, die die Nachtruhe (22: 

00 Uhr bis 06:00 Uhr) zu stören geeignet sind, werden 
für folgende Fälle Ausnahmen allgemein zugelassen: 

 
a) für die Nacht vom 31. Dezember zum 01. Januar 

ohne zeitliche Begrenzung, 
 

b) für die Veranstaltung des Kläschenfestes am 
Donnerstag bis 23:00 Uhr und in den Nächten von 
Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag 
bis jeweils 02:00 Uhr, wobei Tongeräte (Musikin-
strumente, Lautsprecher und ähnliche Geräte) be-
reits um 01:00 Uhr abzustellen sind,  

 
c) für die Veranstaltung des Sommertreffs auf dem 

Marktplatz bis maximal 24:00 Uhr. 
 

Die Ausnahmen unter b) und c) sind auf die jeweilige 
Veranstaltungsfläche beschränkt. 

 
(3) Für traditionelle Volksfeste, Schützenfeste, Sportfeste 

und ähnliche Veranstaltungen, soweit sie außerhalb 
fester Räume stattfinden, sollen Ausnahmen vom Ver-
bot nachtruhestörender Betätigungen zugelassen wer-
den.  

 
(4) Das Verbot von Betätigungen, welche die Nachtruhe zu 

stören geeignet sind, gilt nicht für die Außengastrono-
mie zwischen 22:00 Uhr und 24:00 Uhr. Zum Schutz 
der Nachtruhe kann der Sperrzeitbeginn für die Außen-
gastronomie im Einzelfall durch die Ordnungsbehörde 
bis 22:00 Uhr vorverlegt werden.  

 
(5) Tongeräte (Musikinstrumente, Lautsprecher, und ähnli-

che Geräte) dürfen in der Außengastronomie nicht be-
nutzt werden.  

 
Alte Hansestadt Lemgo 

als örtliche Ordnungsbehörde 

 
Die vorstehende Änderung der ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung wird hiermit verkündet. Sie tritt eine Woche nach 
dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Lemgo, 26.02.2014 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 3. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung im Gebiet der Alten Hansestadt Lemgo vom 15. März 
2005 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Dezember 2013 (GV NRW vom 30.12.2013, S. 878), 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
Lemgo, 26.02.2014 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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103 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straße „Feldstraße“ in Lemgo 
 

I. 
 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde endgül-

tig ausgebaut: 
 

„Feldstraße“ 
Gemarkung Lemgo, Flur 54, Flurstück 47 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 27.02.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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104 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straße „Kalandstraße“ in Lemgo 
 

I. 
 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde endgül-

tig ausgebaut: 
 

„Kalandstraße“ 
Gemarkung Lemgo, Flur 56, Flurstück 701 teilweise 

(siehe auch anliegender Lageplan) 
 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 27.02.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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105 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Gebäudewirtschaft Lemgo“ (GWL) zum 
31.12.2012 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 09.12.2013 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsausschusses den Jahres-
abschluss der Gebäudewirtschaft Lemgo für das Wirt-
schaftsjahr 2012 mit einer Bilanzsumme von 
114.561.315,66 EUR und einem Jahresüberschuss von 
18.019,41 EUR festgestellt. Der Jahresüberschuss wird in 
Höhe von 18.019,41 EUR als Ergebnisvortrag eingestellt. 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung.  
 
Mit Schreiben vom 17.02.2014 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Gebäudewirtschaft Lemgo. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2012 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Greif-
fenhagen GmbH, Bielefeld, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 02.12.2013 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudewirtschaft Lem-
go für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. 
Dezember 2012 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaus-
haltsverordnung NRW und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass  

 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Greiffenhagen GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 17.02.2014 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Gebäudewirtschaft Lemgo“ für 
das Wirtschaftsjahr 2012 liegen gem. § 26 Abs. 3 der Ei-
genbetriebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Papenstr. 9, Zimmer 
117, 32657 Lemgo, während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 
08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) 
für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 26.02.2014 
 
Gebäudewirtschaft lemgo 
 
 
Tolkemitt 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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106 2. Änderung der öffentlich-rechtlichen Verein-

barung zur gemeinsamen Wahrnehmung der 
Aufgaben der Volkshochschule vom 
01.09.1991 

 
Die 2. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 
gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volks-
hochschule vom 01.09.1991 sowie die Genehmigung des 
Landrates des Kreises Lippe als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde vom 07.02.2014 wurden in der Ausgabe des 
Kreisblattes – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städ-
te und Gemeinden – vom 25.02.2014 (Ausgabe Nr. 8) ge-
mäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 
621), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
23.10.2012 (GV. NRW. S. 474), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Auf diese Veröffentlichung wird nach § 24 Abs. 3 S. 2 GkG 
hingewiesen." 
 
Lemgo, 26.02.2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
107 1. Änderung der Gebührenordnung für Park-

scheinautomaten und die Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobiltelefon im Gebiet 
der Alten Hansestadt Lemgo (Parkgebühren-
ordnung) vom 27.02.2014 

 
(Hinweis: Neufassung Parkgebührenordnung am 
19.12.2011) 
 
Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsge-
setzes (StVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919) , zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom  02. Dezember 2010 (BGBL. I 
S. 1748) und § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 04. Februar 1981 über die Ermächtigung 
zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Abs. 6 und 
7 des Straßenverkehrsgesetzes (GV. NW S. 48), zuletzt 
geändert durch Art. 234 des Gesetzes vom 05.04.2005 
(GV. NW. S. 274) in Verbindung mit § 38 des Gesetzes 
über Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den  des Landes Nordrhein-Westfalen (OBG  
NRW) vom 13. Mai 1980 ( GV. NRW S. 528/ SGV NW 
2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom  08.12. 2009 
(GV. NRW S. 725, ber. S. 793) wird von der Alten Hanse-
stadt Lemgo als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Be-
schluss des Rates der Alten Hansestadt Lemgo  
vom 24.02.2014 für das Stadtgebiet der Alten Hanse-
stadt Lemgo folgende Änderung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
In § 1 Abs. 2 enthält der Bereich IV folgende Fassung: 
 
 
 
 

 
Bereich IV: Parkplatz Bleiche 
 

Gebühr Parkscheinautomat Gebühr Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mo-
biltelefon 
(Handyparken) 

4 Stunden / 1,00 EUR 0,4 Cent je angefangene 
Minute für die ersten 240 
Minuten 

8 Stunden / 1,50 EUR 0,3 Cent für jede weitere 
Minute bis 480 Minuten 

Dauerparkausweis 20,00 EUR/Monat 
 

Artikel II 
 
Die 1. Änderung der Parkgebührenordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 
 

1. Änderung der Gebührenordnung für Park-
scheinautomaten und die Entrichtung von 
Parkgebühren mittels Mobiltelefon im Gebiet 
der Alten Hansestadt Lemgo (Parkgebühren-
ordnung) 

 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878), 
beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen 
Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alte Hansestadt Lemgo vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 27.02.2014 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
 
 
Dr. Austermann 
  Bürgermeister  

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Stadt Luegde 
 
108 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung vom 24. 02. 2014 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Lügde 

für das Haushaltsjahr 2014 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli  1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S. 436) hat der Rat der Stadt Lügde 
mit Beschluss vom 10. 02. 2014 folgende Haushalts-
satzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermäch-
tigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  
   20.921.300  EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
   22.573.300  EUR 
 
im Finanzplan mit 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

 laufender Verwaltungstätigkeit auf   
   18.913.500 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
 laufender Verwaltungstätigkeit auf   
   19.534.100 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf 
     1.927.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf  
     3.095.000 EUR 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 der Finanzierungstätigkeit auf   
     1.168.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 der Finanzierungstätigkeit auf  
        680.000 EUR 
 
festgesetzt. 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

1.168.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden mit 0 € ver-
anschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Aus-
gleich des Ergebnisplanes wird auf 
 

99.212  EUR 
 
festgesetzt. 
 
Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum 
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf  
 

1.552.788 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi-
cherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf  
 

2.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf   
   209 v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf   
   428 v.H. 
  
2. Gewerbesteuer    
                 411 v.H. 

 
§ 7 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grund-
lage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 GO NRW, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes und 
mindestens 25.000 EUR ausmachen. 
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 15.000 EUR übersteigen. Ausgenommen 
davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-
hungen, kalkulatorische Kosten und Jahresabschlussbu-
chungen. 
 
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen bedürfen nach § 83 GO NRW der vorheri-
gen Zustimmung des Rates. 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 
Abs. 5 GO NW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit 
Schreiben vom 11. 02. 2014 angezeigt worden.  
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde Detmold mit 
Schreiben vom 19.02.2014 erteilt worden. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen kann bis zum 
Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen im Rathaus der Stadt Lügde, Am Markt 1, 
32676 Lügde, Zimmer 19, eingesehen werden. 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der  Stadt Lügde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lügde, den 24. 02. 2014 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 Endbekanntmachung über die Vergabe des 

Konzessionsvertrages Strom der Stadt Lügde 
vom 25. 02. 2014 

 
Der Ablauf des Konzessionsvertrags Strom für die Stadt 
Lügde gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
wurde am 20.12.2011 im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. 
 
Aufgrund der Bekanntmachung haben mehrere Unterneh-
men ihr Interesse bekundet. Den Interessenten wurde Ge-
legenheit gegeben, ihr Unternehmen und ihr Konzept den 
Vertretern der Stadt Lügde vorzustellen. 
 
Abschließend hat der Rat der Stadt Lügde entschieden, 
den Konzessionsvertrag Strom mit der Westfalen Weser 
Netz AG abzuschließen. 
 
Die Entscheidung wurde auf Grundlage des von der Stadt 
Lügde vorgegebenen Kriterienkatalogs, dem die Kriterien 
des § 1 EnWG zugrunde lagen, getroffen. Ausschlagge-
bend waren u.a. Regelungen der Endschaftsbestimmungen 
sowie bessere Sanktionsmöglichkeiten bei verschiedenen 
Vertragsverstößen durch angebotene Vertragsstrafen.  
 
Lügde, den 25. 02. 2014 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
110 Endbekanntmachung über die Vergabe des 

Konzessionsvertrag Gas der Stadt Lügde vom 
25. 02. 2014 

 
Der Ablauf des Konzessionsvertrags Gas für die Stadt 
Lügde gem. § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
wurde am 20.12.2011 im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. 
 
Aufgrund der Bekanntmachung haben mehrere Unterneh-
men ihr Interesse bekundet. Den Interessenten wurde Ge-
legenheit gegeben, ihr Unternehmen und ihr Konzept den 
Vertretern der Stadt Lügde vorzustellen. 
 
Abschließend hat der Rat der Stadt Lügde entschieden, 
den Konzessionsvertrag Gas mit der Westfalen Weser 
Netz AG abzuschließen. 
 
Die Entscheidung wurde auf Grundlage des von der Stadt 
Lügde vorgegebenen Kriterienkatalogs, dem die Kriterien 
des § 1 EnWG zugrunde lagen, getroffen. Ausschlagge-
bend waren u.a. Regelungen der Endschaftsbestimmungen 
sowie bessere Sanktionsmöglichkeiten bei verschiedenen 
Vertragsverstößen durch angebotene Vertragsstrafen.  
 
Lügde, den 25. 02. 2014 
 
 
Reker 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
111 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Schieder-Schwalenberg für das 
Haushaltsjahr 2014 

 
Gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 
S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2014 mit An-
lagen ab dem 10.03.2014 während der Dienststunden 
(montags bis freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie don-
nerstags von 14.00 – 17.00 Uhr) im Rat- und Bürgerhaus, 
Domäne 3, Zimmer 24 bis zum Abschluss des Beratungs-
verfahrens im Rat öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt 
wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation 
Domäne 3 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 20. Februar 2014 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
112 Gebührensatzung zur Friedhofssatzung für die 

Friedhofsanlagen der Stadt Schieder-
Schwalenberg vom 21. Februar 2014 

 
Aufgrund der § 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit 
den §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW), in den jeweils 
geltenden Fassungen, und in Verbindung mit der Fried-
hofssatzung der Stadt Schieder-Schwalenberg vom 
01.08.2013 hat der Rat der Stadt Schieder-Schwalenberg 
in seiner Sitzung am 20.02.2014 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt Schieder-Schwalenberg erhebt für die Benutzung 
der städtischen Friedhöfe im Stadtgebiet sowie deren Ein-
richtungen und für die Inanspruchnahme von sonstigen 
Leistungen der Stadt im Bereich des Bestattungswesens 
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
§ 2 

Grabnutzungsgebühren und 
Erwerb von Nutzungsrechten 

 
1. Reihengrabstätte  
 a) für Verstorbene bis zum vollende-

ten 5. Lebensjahr 
 

699,00 € 
 b) für Verstorbene ab dem vollende-

ten 5. Lebensjahr 
 

818,00 € 
 c) für Verstorbene ab dem vollende-

ten 5. Lebensjahr in einem Rasen-
Grabfeld 

 
 

848,00 € 
   
2. Wahlgrabstätte je Jahr und Stelle 32,70 € 
   
3. Aschenbeisetzung  
 a) Urnengrabstätte in Reihe 695,00 € 
 b) Urnengrabstätte in einem Rasen-

Urnengrabfeld 
 

710,00 € 
 c) Urnenwahlgrabstätte je Jahr und 

Stelle 
 

27,80 € 
 d) anonyme Urnenreihengrabstätte 625,00 € 
 e) für die Beisetzung jeder weiteren 

Urne auf einer vorhandenen Grab-
stelle je Jahr Restnutzungszeit der 
Grabstelle 

 
 
 

27,80 € 
 f) Aschestreufeld 625,00 € 
  

Für die Beisetzung von Aschen unter Bäumen 
gelten die Gebührensätze entsprechend. 
 

4. Wird durch die Belegung eines Wahlgrabes unter 
Berücksichtigung der gesetzlich festgelegten Ru-
hefrist die Nutzungsdauer überschritten, auch 
wenn die Grabstelle noch nicht belegt war, so ist 
unter Beachtung des § 11 der Friedhofssatzung 
für jedes Jahr der Überschreitung für sämtliche 
Grabstellen eine Nutzungsgebühr nachzuzahlen: 

  
a) bei Wahlgräbern je Jahr und Grab-
stelle 

 
 

32,70 € 
 b) bei Urnenwahlgräbern je Jahr und 

Grab 
stelle 

 
27,80 € 

 c) Die unter a) und b) festgesetzte Gebühr wird 
auch für die Verlängerung der Nutzungsrechte an 
Wahlgräbern nach Ablauf der Nutzungszeit erho-
ben. Für Grabstellen, die noch nicht vollständig 
belegt sind und nach dem Willen der Angehörigen 
nicht belegt werden sollen, wird diese Gebühr nur 
für die belegten Stellen erhoben. 
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§ 3 

Bestattungsgebühren 
 
1. Grabbereitung und sonstige Tätigkeit 

des Friedhofspersonals 
 

 a) für Verstorbene bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr 

 
196,00 € 

 b) für Verstorbene ab dem vollendeten 
5. Lebensjahr 

 

      1. Reihengrab 504,00 € 
      2. Wahlgrab 630,00 € 
 c) Urnengrab 145,00 € 
 d) anonymes Urnengrab 41,00 € 
 d) Verstreuung der Asche auf dem 

Aschenstreufeld 
 

41,00 € 
2. Benutzung der Friedhofskapelle  
 a) für die Benutzung der Friedhofska-

pelle 
 

357,00 € 
 b) für die Benutzung der Leichenkam-

mer 
 

119,00 € 
3. Wird die Abräumung und Einebnung einer Grabstel-

le vor Ablauf der Ruhezeit beantragt, wird eine Ge-
bühr in Höhe von 4,00 € für jedes volle Kalenderjahr 
zwischen dem Zeitpunkt der Einebnung und dem 
Ende der Ruhezeit fällig. 

 
§ 4 

Verwaltungsgebühren, sonstige Gebühren 
 
1. Bearbeitung eines Antrages auf Beiset-

zung 
 

48,00 € 
2. Zweitausfertigungen von Urkunden über 

den Erwerb von Nutzungsrechten 
 

20,00 € 
3. Bearbeitung eines Antrages auf Umbet-

tung 
 

48,00 € 
4. Für Umbettungen werden Gebühren in Höhe des 

tatsächlichen Aufwandes erhoben. 
5. Für Bestattungsleistungen nach § 3 Nr. 1, die auf 

Veranlassung der Angehörigen außerhalb der übli-
chen Arbeitszeiten vorgenommen werden, wird ein 
Zuschlag von 5 % der jeweiligen Gebühr erhoben. 

 
§ 5 

Gebührenpflicht 
 
1) Zur Leistung der Gebühren sind diejenigen Personen 

verpflichtet, welche die Einrichtungen der städtischen 
Friedhöfe oder die sonstigen Leistungen der Stadt im 
Bereich Bestattungswesen in Anspruch nehmen. Er-
folgt die Inanspruchnahme auf Antrag oder im Inte-
resse mehrerer Personen, so haftet jeder einzelne als 
Gesamtschuldner. Daneben haftet für die Gebühren-
schuld auch derjenige, der die Leistung im Interesse 
eines Dritten in Auftrag gibt. 

 
2) Änderungen in den für die Gebührenpflicht bedeut-

samen Rechtsverhältnissen sind durch den bisheri-
gen Gebührenpflichtigen unverzüglich der Stadt an-
zuzeigen. Der bisherige Gebührenpflichtige haftet ge-
samtschuldnerisch für die Gebühren bis zum Ablauf 
des Monats, in dem die Stadt infolge der Anzeige 
nach Satz 1 Kenntnis von der Rechtsänderung erhält. 

 
3) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Benutzung eines 

Friedhofes sowie dessen Einrichtungen und der Inan-
spruchnahme von sonstigen Leistungen der Stadt im 
Bereich Bestattungs-wesen. 

 

 
§ 6 

Heranziehung und Fälligkeit 
 
Die Heranziehung zu den Gebühren erfolgt durch Be-
scheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 

§ 7 
Rechtsmittel und Zwangsmaßnahmen 

 
1) Rechtsmittel gegen Heranziehungsbescheide auf-

grund dieser Gebührensatzung richten sich nach 
den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsord-
nung in der jeweils geltenden Fassung. 

 
2) Zwangsmaßnahmen aufgrund dieser Gebühren-

satzung richten sich nach den Bestimmungen des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

 
§ 8 

Inkrafttreten 
 
Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach Ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 
zur Friedhofssatzung für die Friedhofsanlagen der Stadt 
Schieder-Schwalenberg vom 12.12.2003 in der Fassung 
der 2. Änderungssatzung vom 24.10.2008 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Neufassung der Gebührensatzung zur 
Friedhofssatzung für die Friedhofsanlagen der Stadt 
Schieder-Schwalenberg wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Schieder-Schwalenberg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schieder-Schwalenberg, den 21. Februar 2014 
 
 
Gert Klaus 
- Bürgermeister - 

 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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113 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2009 

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-
hochschule Lippe-Ost hat in ihrer Sitzung am 17. Oktober 
2013 die von der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mbH geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehene Jahresrechnung des Zweckver-
bandes Volkshochschule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 
2009 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 280.853,05 € 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher gemäß § 18 Abs. 
1 GkG in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW uneinge-
schränkt Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2009 mit seinen 
Anlagen wird hiermit gemäß § 18 Abs. 1 GkG in Verbin-
dung mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Er ist während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags – 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr sowie dienstags von 
14:00 Uhr – 16:00 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der 
Volkshochschule in 32816 Schieder-Schwalenberg, Im 
Kurpark 1, Schloss Schieder, bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2010, zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, 18.02.2014 
 
 
gez. Gert Klaus 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 165 
 

 

 

Gemeinde Schlangen 
 
114 Inkrafttreten der 5. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde Schlangen - 
Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbecker 
Straße und der Kellnerstraße im Ortsteil O-
esterholz-Haustenbeck 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
10. Oktober 2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, gemäß §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S 436) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 
des Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 mit Text und 
Begründung als Satzung. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird eine zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB beigefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehal-
ten. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die zur 5. Ände-
rung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbe-
cker Straße und der Kellnerstraße im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck in Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur  5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbe-
cker Straße und der Kellnerstraße im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck gefasst hat, übereinstimmt und dass die nach 
§ 2 Abs. 1 und 2 BekanntmachungsVO NRW einzuhalten-
den Formvorschriften eingehalten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 5. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde Schlan-
gen - Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbecker Stra-
ße und der Kellnerstraße im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit ange-
ordnet. 
 
 
 
 
 

 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung der zur 5. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. Oe.-H. 2 der Gemeinde 
Schlangen - Gebiet zwischen der L 937, der Haustenbe-
cker Straße und der Kellnerstraße im Ortsteil Oesterholz-
Haustenbeck in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 so-

wie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-sprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, 26. Februar 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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115 Inkrafttreten der 8. Änderung des Bebauungs-

plans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen – Ge-
biet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Be-
bauung des Fichtenweges, südlicher Gemar-
kungsgrenze, Birkenweg, der Straße „Am 
Stellberge“ und der Schützenstraße – im Orts-
teil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
12. Dezember 2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt, gemäß §§ 7 
und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666 – SGV. NW. 2023), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 
2012 (GV. NRW. S 436) i. V. m. § 2 (2) und (4) sowie § 10 
des Baugesetzbuches in der Neufassung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509) die 8. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 mit Text und Be-
gründung als Satzung. 
 
Der Begründung zum Bebauungsplan wird eine zusam-
menfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB beigefügt. 
Planwerk- und Schriftwerk zum Bebauungsplan werden zur 
Einsicht im Bauamt der Gemeinde Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, während der Dienstzeiten bereitgehal-
ten. 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird ortsüblich öffent-
lich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 8. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen in 
Kraft. 
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung sind die in den Bebauungs-
planunterlagen vorgenommenen Grenzeintragungen ver-
bindlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 8. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger 
Bebauung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgren-
ze, Birkenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schüt-
zenstraße – im Ortsteil Schlangen gefasst hat, überein-
stimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Bekanntma-
chungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften einge-
halten wurden. 
 
Die Bekanntmachung des Beschlusses zur 8. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde Schlangen – 
Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger Bebauung 
des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgrenze, Birken-
weg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schützenstraße – 
im Ortsteil Schlangen gem. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit 
angeordnet. 
 
Gemäß § 10 i. V. mit § 8 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches tritt mit Vollzug dieser Bekanntmachung der zur 8. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 1 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet zwischen Fichtenweg, bei beidseitiger  

 
Bebauung des Fichtenweges, südlicher Gemarkungsgren-
ze, Birkenweg, der Straße „Am Stellberge“ und der Schüt-
zenstraße – im Ortsteil Schlangen in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Bauamt 
der Gemeinde, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in 

§ 214 Abs. 1 Nummern 1 und 2 des Baugesetzbuches 
verzeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbe-
achtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde 
Schlangen geltend gemacht worden ist. 

 
Mängel der Abwägung sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde Schlangen schrift-
lich geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Form- oder 
Verfahrensvorschriften oder den Mangel der Abwä-
gung begründen soll, ist darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 so-

wie Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschä-
digung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-sprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-

lich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbe-schluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-

über der Gemeinde Schlangen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Schlangen, 27. Februar 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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116 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 der 

Gemeinde Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – 
im Ortsteil Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
27. Februar 2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beschließt den Bebau-
ungsplan Nr. S 9, 4. Änderung, als Entwurf und ordnet sei-
ne gleichzeitige Offenlegung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) 
BauGB an. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat beschlossen, das 
beschleunigte Verfahren gem. § 13 a BauGB (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 (4) BauGB anzuwenden. 
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 4. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde 
Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – im Ortsteil Schlangen  
mit dem Beschluss, den der Rat in seiner Sitzung am 
27.02.2014 zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 
der Gemeinde Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – im 
Ortsteil Schlangen  gefasst hat, übereinstimmt und dass 
die nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmachungsVO NRW ein-
zuhaltenden Formvorschriften eingehalten wurden. 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat die 4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. S 9 mit Begründung als Entwurf be-
schlossen und ordnet die Durchführung der Öffentlichkeits-
beteiligung und der Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange nach § 3 (2) und § 4 (2) 
BauGB auf der Grundlage dieses Entwurfs an. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass der Entwurf der 4. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. S 9 der Gemeinde Schlangen – 
Gebiet am Pfarrkamp – im Ortsteil Schlangen, in der Zeit 
vom 
 

21. März 2014 bis einschließl. 22. April 2014 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Bauamt der Gemeinde Schlan-
gen, Im Dorfe 2, 33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 03. Februar 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Urlich Knorr 
 
 
 
 
 
 

 
Übersichtsplan 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. S 9 
der Gemeinde Schlangen – Gebiet am Pfarrkamp – im 
Ortsteil Schlangen  
 

 
 
 
   Bebauungsplan  
 -----------  Änderungsbereich 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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117 Vorankündigung der Absicht zur Einziehung 

einer Teilfläche der Industriestraße im Ortsteil 
Schlangen 

 
Der Rat der Gemeinde Schlangen hat in seiner Sitzung am 
27. Februar 2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Rat der Gemeinde Schlangen beauftragt die Verwal-
tung, das notwendige Rechtsverfahren zur Einziehung ei-
ner Teilfläche der Industriestraße im OT Schlangen einzu-
leiten.  
 
Hiermit wird gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmachungsVO NRW 
bestätigt, dass der obige Wortlaut des Beschlusses zur 
Vorankündigung der Absicht zur Einziehung einer Teilflä-
che der Industriestraße im Ortsteil Schlangen mit dem Be-
schluss, den der Rat in seiner Sitzung am 27.02.2014 zur 
Vorankündigung der Absicht zur Einziehung einer Teilflä-
che der Industriestraße im Ortsteil Schlangen gefasst hat, 
übereinstimmt und dass die nach § 2 Abs. 1 und 2 Be-
kanntmachungsVO NRW einzuhaltenden Formvorschriften 
eingehalten wurden. 
 
In der Ausführung des vorstehenden Beschlusses wird 
hiermit bekanntgemacht, dass die Absicht zur Einziehung 
einer Teilfläche der Industriestraße im Ortsteil Schlangen 
besteht und dass die Begründung und der Lageplan in der 
Zeit vom 
 

21. März 2014 bis einschließlich 21. Juni 2014 
 
während der Dienstzeiten (montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr sowie donnerstags von 14.00 Uhr bis 
18.00 Uhr) im Bauamt des Rathauses Schlangen, Im Dorfe 
2, 33189 Schlangen, öffentlich ausliegen.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in der 
Bekanntmachung abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich.  
 
Bedenken und Anregungen zu der offen liegenden Be-
gründung können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder zur Niederschrift im Rathaus Schlangen, Im Dorfe 2, 
33189 Schlangen, vorgebracht werden. 
 
Schlangen, den 03.02.2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lageplan der Industriestraße der Gemeinde Schlangen 
 

 
Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 

 
 
 
118 Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-

hebesätze der Gemeinde Schlangen (Hebe-
satzsatzung) vom 28. Februar 2014 

 
Aufgrund der § 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV.NRW. S. 
564) in Verbindung mit § 25 Grundsteuergesetz in der Fas-
sung des Gesetzes zur Reform des Grundsteuerrechts 
vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) 
und des § 16 Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26. Juni 
2013 (BGBl. I. S. 1809), hat der Rat der Gemeinde Schlan-
gen in seiner Sitzung vom 27. Februar 2014 die folgende 
Hebesatzsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden ab dem Haus-
haltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A)    228 v.H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 433 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag 427 v.H. 
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§ 2 

 
Diese Hebesatzsatzung der Gemeinde Schlangen tritt 
rückwirkend am 01. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
der Gemeinde Schlangen (Hebesatzsatzung) vom 16. De-
zember 2010 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze (Hebesatzsatzung) der Gemeinde 
Schlangen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Schlangen, den 28. Februar 2014 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
119 Eintragung in die Denkmalliste der Gemeinde 

Schlangen gem. § 3 DSchG NRW 
 
Folgendes Objekt ist gem. § 3 des Gesetzes zum Schutz 
und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG) vom 11. März 
1980 (GV. NW. S. 226/SGV. NW. 224) in die Denkmalliste 
der Gemeinde Schlangen eingetragen worden. 
_______________________________________________ 
Listenteil B 
_______________________________________________ 
Tag der    Lfd. 
Eintragung   Nr.  Objekt 
_______________________________________________ 
03.03.2014  32     Hänge des Bärentals 
_______________________________________________ 
 

 
 
Bei dem ortsfesten Bodendenkmal handelt es sich um eine 
Abfolge von Gesteinen mit wissenschaftlich bedeutender 
Fossilführung. Diese bilden, ausgehend vom sichtbaren 
Gestein, den Hintergrund und den Untergrund der Hänge 
des Bärentals nordöstlich von Schlangen-Kohlstädt. Anste-
hend ist eine Gesteinsabfolge aus dem Bereich des Tu-
rons, einem Zeitabschnitt innerhalb der Ober-Kreide in 
Westfalen (ca. 90 Mio. Jahre vor heute). Genauer gesagt 
handelt es sich um Schichten der sogenannten Oerlingha-
user-Formation des Mittel-Turons östlich des Einschnitts 
des Bärentals und der jüngeren Salder-Formation des 
Ober-Turons westlich davon. Diese bestehen überwiegend 
aus hellen Kalksteinen, untergeordnet aus Kalksteinen, un-
tergeordnet aus Kalkmergelsteinen bzw. aus kalkigen Mer-
gelsteinen (Mergel ist ein Gemisch aus Kalk und Ton). Die 
Gesteine führen eine wichtige fossile marine Fauna. 
 
Geologisch gehören sie zum Eggegebirge, das den Ost-
rand des Münsterländischen Kreidebeckens bildet (FAR-
RENSCHOM 1990). Im Gebiet des Bärentals gewähren 
noch einige Gesteinsaufschlüsse einen Einblick in den 
Aufbau der Schichten. Diese fallen mit ca. 10° nach Wes-
ten bis Westnordwesten hinein, wie eigene Messungen mit 
dem Geologen-Kompass im Gelände ergeben haben. Da-
her ist davon auszugehen, dass sie sich hinter den Hängen 
und Wegböschungen weiter fortsetzen. 
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Die schichtig aufgebauten Kalkmergelsteine entstanden 
während der Oberkreidezeit in einem Meer, das den größ-
ten Teil Europas bedeckte. Auf dem Meeresboden wurden 
Materialien wie Kalk- und Tonschlämme abgelagert, und 
zwar Schicht auf Schicht. Auch die meeresbewohnenden 
Tiere und Pflanzen wurden in diesen Prozess mit einbezo-
gen. Nach ihrem Absterben verwesten die Weichteile, wäh-
rend erhaltungsfähigere Materialien, z.B. Kalkgehäuse oder 
Knochen, auf dem Meeresboden abgelagert wurden. Da 
der Meeresboden immer mehr absank, konnten organische 
und anorganische Materialien mit immer jüngeren Schich-
ten bedeckt und in immer größere Tiefen versenkt werden. 
Unter dem Meeresboden kam es im Folgenden zur Ge-
steinsverfestigung. Dieser Gesteinskörper wurde später 
durch die Kräfte einer Gebirgsbildung wieder über den 
Meeresspiegel emporgehoben. Dabei wurden auch die 
Schichten im Gebiet des Eggebebiges bei Schlangen aus 
ihrer horizontalen Lage leicht verkippt. 
 
Die Gesteinsabfolge der Hänge des Bärentals nordöstlich 
von Schlangen-Kohlstädt ist bedeutend für die Entwick-
lungsgeschichte der Erde, denn es sind hier Fossilien und 
damit „Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus 
früher erdgeschichtlicher Zeit“ nachgewiesen (§ 2 Abs. 5 
DSchG von Nordrhein-Westfalen), denen ein besonderer 
paläontologischer Rang zukommt (GRZEGORCZKYK u.a. 
2005). Aus diesem Grund sind sie für künftige Forschun-
gen von wissenschaftlichem Interesse. Der Schichtenaus-
schnitt stellt einen wissenschaftlich wichtigen Beleg für das 
Meer und den Lebensraum der oberen Kreidezeit dar. 
KAPLAN (2011 : 50 f.) gibt eine aktuelle Auflistung der 
Fossilien und ihrer Vorkommen im Schichtenprofil: 
Muscheln 
Schwämme 
Brachiopoden (Armfüßer, nur äußerlich den Muscheln ähn-
lich) 
Schnecken 
Ammoniten (Cephalopoden = Kopffüßer, Verwandte der 
Tintenfische mit einem meist aufgerollten Gehäuse) 
Reste weiterer Organismen 
 
Im Bereich des Bärentals haben die Schichten eine für die 
Lokalität charakteristische Ausbildung. An anderen Stellen 
im Münsterland kamen zur gleichen Zeit mehr oder weniger 
anders ausgebildete Sedimente zur Ablagerung. So stellen 
die Gesteine im Bärental einen Mosaikstein aus dem Meer 
mit der speziellen Lebewelt eines Ausschnittes der Kreide-
zeit dar. Die Gesteinsabfolge ist ein Referenzprofil, an des-
sen Beispiel grundlegende wissenschaftliche Arbeiten er-
stellt worden sind. (KAPLAN 2011). Die Hänge und Wege-
böschungen verfügen noch über nennenswerte Aufschlüs-
se mit Gestein. Da diese z.T. noch zugänglich sind, bieten 
sie gute Möglichkeiten für künftige Forschungen im Turon 
des Eggegebirges. 
 
Aufgrund paläontologischer Erfahrungen in vergleichbaren 
Schichtabfolgen ist davon auszugehen, dass in den Sedi-
mentgesteinen im Bereich der Hänge des Bärentals nord-
östlich von Schlangen-Kohlstädt weiteres Fossilmaterial 
lagert. Zur Bedeutung vgl. auch die Punkte I.8 und II.3. bei 
HENKDRICKS (1996). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für eine Erhaltung des ortsfesten Bodendenkmals spre-
chen wissenschaftliche Gründe, denn es stellt eine für die 
paläontologische Forschung wichtige Quelle dar, deren 
Auswertung neue und weitergehende Erkenntnisse vermit-
telt, die auf keinem anderen Wege gewonnen werden kön-
nen. Zu den Voraussetzungen für die Unterschutzstellun-
gen paläontologischer Bodendenkmäler siehe GÄUM-
PRECHT (2002). 
 
Mit der Unterschutzstellung der vorstehenden Objekte un-
terliegen Veränderungen und Nutzungsänderungen am 
Baudenkmal oder ortsfesten Bodendenkmal sowie die Be-
seitigung oder Verbringen der Denkmäler an einen anderen 
Ort der Erlaubnispflicht gem. § 9 Abs. 1 des Denkmal-
schutzgesetzes. 
 
Die Erlaubnispflicht bezieht sich ferner auf die Errichtung, 
Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in der engeren 
Umgebung des Baudenkmals oder ortsfesten Bodendenk-
mals, wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals 
beeinträchtigt wird. 
 
04. Februar 2014 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 10.03.2014 
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